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Der über zwei Jahre laufende 
Streit über die Veröffentli-
chung des Glyphosat-Gut-
achtens zwischen dem Portal 
Frag den Staat bzw. dem da-
hinter stehenden Verein Open 
Knowledge Foundation e.V. 
mit Sitz in Berlin und dem 
Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR), ebenfalls 
mit Sitz in Berlin, ist beendet. 

Der I. Zivilsenat des Bun-
desgerichtshof in Karlsruhe 

hat die Beschwerde des BfR 
gegen die Nichtzulassung 
der Revision gegen das Ur-
teil des Oberlandesberichts 
Köln zurückgewiesen (Be-
schluss vom 27. Jan. 2022 – 
Az.: I ZR 84/21). Der BGH-
Beschluss wurde am 30. 
März 2022 vom Portal Frag 
den Staat veröffentlicht. Der 
Beschluss lautet: „Die Be-
schwerde des Klägers ge-
gen die Nichtzulassung der 
Revision in dem Urteil des 

6. Zivilsenats des Oberlan-
desgerichts Köln vom 12. 
Mai 2021 wird zurückge-
wiesen, weil die Rechtssa-
che keine grundsätzliche 
Bedeutung hat, die auf die 
Verletzung von Verfahrens-
grundrechten gestützten Rü-
gen nicht durchgreifen und 
die Fortbildung des Rechts 
oder die Sicherung einer 
einheitlichen Rechtspre-
chung eine Entscheidung 
des Revisionsgerichts auch 
im Übrigen nicht erfordert 
(§ 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO). 
Von einer näheren Begrün-
dung wird gemäß § 544 Abs. 
6 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO ab-
gesehen.“

Das BfR sah durch die 
Pub likation des sogenann-
ten Glyphosat-Gutachtens 
sein Urheberrecht verletzt. 
Nachdem das BfR per einst-

weiliger Verfügung beim 
Landgericht Köln noch 
eine Untersagung der Ver-
öffentlichung erreichen 
konnte, folgte anschließend 
eine juristische Niederlage 
auf die andere. Erst wurde 
die einstweilige Verfügung 
wegen Formfehler wieder 
aufgehoben, dann gab das 
Landgericht Köln in der 
Hauptverhandlung dem Por-
tal Frag den Staat Recht. 
Auch das Oberlandesgericht 
Köln entschied zugunsten 
des Portals. Ein wesentlicher 
Punkt war die Übersendung 
des Gutachtens an über 
43.000 Antragsteller:innen, 
die nach einem Vorschlag 
durch das Portal das Gut-
achten beim BfR angefor-
dert und bekommen hatten. 
Dadurch habe das Gutach-
ten nach Ansicht der Richter 
seinen Schutz verloren. (ps)

Eine hochrelevante Ent-
scheidung für geschäftliche 
Beziehungen via Internet 
ist beim Europäischen Ge-
richtshof in Luxemburg 
gefallen. Der EuGH hat ent-

schieden, dass im Zusam-
menhang mit dem Bestell-
Button eindeutig darauf 
hingewiesen werden muss, 
dass eine Kostenpflicht be-
steht (Urteil vom 7. April 
2022 – Az.: C-249/21). Nur 
wenn diese Botschaft klar 
und unmissverständlich ist, 
kommt gemäß der EuGH-
Ausführungen ein wirk-
samer Kaufvertrag zustande. 

In dem Verfahren ging es 
um eine Hotel-Buchung, die 
über booking.com mit dem 
Klick auf einen Button mit 
der Formulierung „Buchung 

abschließen“ erfolgte. Für 
die EuGH-Richter:innen ist 
das nicht eindeutig genug. 
Das Amtsgericht Bottrop, 
das in diesem Fall den 
EuGH angerufen hatte, muss 
nun klären, ob der Begriff 
„Buchung“ aus der Sicht der 
Verbraucher:innen auch die 
Zahlungspflicht beinhaltet. 

Dr. Martin Gerecke, Part-
ner und Rechtsanwalt bei 
der Kanzlei CMS Deutsch-
land (Büro Hamburg): „Die 
Erwartung an den Bestell-
Button von Online-Shops 
bleibt mit dem Urteil un-

verändert streng. Verbrau-
chern muss allein anhand 
der Worte auf dem Button 
deutlich werden, dass sie ei-
nen Kauf abschließen. Dies 
darf sich nicht lediglich 
aus den Gesamtumständen 
des Buchungsprozesses er-
geben. Als Worte auf dem 
Button empfehlen sich: 
„jetzt kaufen‘ oder ‚jetzt 
kostenpflichtig bestellen‘. 
Andere Terminologien sind 
möglich, müssen aber auf 
den Kaufvorgang verweisen. 
Insofern verbleibt eine Rest-
unsicherheit beim Online-
Shop.“ (ps)

Glyphosat-Gutachten – Bundesgerichtshof weist Beschwerde zurück

EuGH: Kostenpflicht beim Klick muss eindeutig erkennbar sein

Der I Zivilsenat hat die Beschwerde gegen das „Glyphosat-
Urteil“ des OLG- Köln zurückgewiesen Foto: Joe Miletzki

Der EuGH hat entschieden, 
dass die Kostenpflicht bei 
Bestell-Buttons klar erkenn-
bar sein muss Foto: Fessy-
CJUE
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(Rh)Einblick – der RP Azubi Podcast

„
„unbubble“

D
Das Haus am Meer mit Julia Leischik

G
Große Klassik, kinderleicht
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und einzigartig ist jedes Kind. Und jedes Kind 
braucht eine ganz individuelle Untestüzung. 
Helfen Sie mit einer Spende. Danke!

Einmalig

sos-kinderdoerfer.de

SOSKD_Anzeige_Fingerabdruck_175x60_sw_RZ.indd   1 06.09.18   09:00

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Das Haus am Meer mit Julia Leischik

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH, 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

(Rh)Einblick – der RP Azubi Podcast

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, grafischen Darstellungen, Untertiteln in 
bzw. für alle Medien, insbesondere Druckereierzeugnisse, Tonträger, Bild-/
Tonträger, Hörfunk, Fernsehen, Unterhaltungsverantaltungen, digitale Da-
tenträger, elektronische Medien einschließlich Multimedia-Awendungen 
(Online- und Offline-Dienste) und sonstige Online-Medien sowie Soft-
wareerzeugnisse.

Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH, 
Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

„unbubble“

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM; DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für folgenden Titel:

Große Klassik, kinderleicht

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abkürzungen, 
Abwandlungen, Wortverbindungen und graphischen Darstellungen für alle 
Medien, insbesondere Printmedien, z.B. Zeitschriften, Beilagen, Magazine, 
sowie auch für Rundfunk, Fernsehen, insbesondere Fernsehsendungen, 
Film und sonstige elektronische und digitale Medien, Bild-, Ton- und Da-
tenträger aller Art sowie für Veranstaltungen und Dienstleistungen aller 
Art.

Senfft Kersten Nabert van Eendenburg, 
Schlüterstraße 6, 20146 Hamburg
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